
Pflicht zur Erhebung der Kontaktdaten 
 

nach § 6 
Niedersächsische Verordnung über infektionspräventive Maßnahmen Maßnahmen gegen 

das  
Corona-Virus SARS-CoV-2 und dessen Varianten 

(Niedersächsische Corona-Verordnung) 
vom 24.08.2021 

 
(1) 1Im Rahmen des Zutritts oder der Nutzung einer Einrichtung oder der Teilnahme oder des Besuchs 
einer Veranstaltung hat nach Nr. 10. die Veranstalterin oder der Veranstalter einer Sitzung, 
Zusammenkunft oder Veranstaltung mit mehr als 25 bis zu 1 000 gleichzeitig anwesenden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern,  
personenbezogene Daten der besuchenden oder teilnehmenden Personen zu erheben und bei 
begründeten Zweifeln auf Plausibilität zu überprüfen, zum Beispiel durch Vorlage eines 
Personalausweises. 2Nach Satz 1 sind der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift 
und eine Telefonnummer (Kontaktdaten) der jeweiligen Person sowie das Erhebungsdatum und 
die Erhebungsuhrzeit zu dokumentieren; […] 
 
3Die Kontaktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach der Erhebung aufzubewahren. 
4Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten keine Kenntnis 
erlangen. 
5Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen.  
6Die Verwendung der Dokumentation ist auf die Vorlage auf Anforderung an das zuständige 
Gesundheitsamt beschränkt 
7Spätestens einen Monat nach dem Ende des jeweiligen Ereignisses sind die Kontaktdaten zu 
löschen.  
8Die Kontaktdatenerhebung soll elektronisch erfolgen und kann im Einzelfall in Papierform erfolgen, 
wenn eine elektronische Kontaktdatenerhebung nicht möglich ist; die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 2, 3, 5 und 7 entfallen, wenn die Nutzung einer Anwendungssoftware zur Verfügung gestellt 
wird, mittels der Kontaktdaten, Erhebungsdatum und -uhrzeit sowie Aufenthaltsdauer erfasst 
werden können und die Software für einen Zeitraum von vier Wochen eine Übermittlung an das 
zuständige Gesundheitsamt ermöglicht.  
(2) 1Das zuständige Gesundheitsamt ist berechtigt, die erhobenen Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 5 
oder Absatz 1 Satz 8 Halb-satz 2 anzufordern, damit eine etwaige Infektionskette nachverfolgt 
werden kann. 2Die nach Satz 1 angeforderten Kontaktdaten dürfen von dem zuständigen 
Gesundheitsamt nicht weitergegeben und nicht zu anderen Zwecken als der Nachverfolgung von 
Infektionsketten verwendet werden. 3Die nach Satz 1 angeforderten Kontaktdaten sind vom 
zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich zu löschen, sobald diese für die Nachverfolgung von 
Infektionsketten nicht mehr benötigt werden. 
 
 

https://www.niedersachsen.de/download/173627 


